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AbgabevonKondensmilchdurchdie GemeindeWies .Dankder ausder
SchweizeingelangtenLebensmittelsendungenist dieGemeindeWienin
der Lage ,in dieser WocheKondensmilchauszugeben .Bezugsberechtigt

sind schwangere Frauen und stillende Mütter sowie Kinder bis zum

vollendetenzweitenLebensjahrs .DieMilchwirdbei jenenstädtischen
Abgabestellen ausgegeben ,bei welchen Nährmittelzubussen für schwange - ¬
re undstillendeFrauenerhält - licheind ,undwarfür alleBezugsbs¬
rechtigten ,gleichgiltigsbsie mitdemMehlbezugbeistädtischenAb¬
gabastellenoderbei Konsumenteaorganisationenrayoniert siad .Die
Milch kann von Donnerstag ,den ld .bis einschl esslich Samatag ,de

18 .Jänneri .J .gegenVorweisungder Nährmittelzubussenkarteund
AbtrennungdesBuchstabens„ B “der Mehlbenugskartebezw .gegenAbtren-¬
nungdes AbschnittesIII der Silchkarte für Kinderbis zum2 .Lebens¬
jahrebezogenwerden.AufgedsbezugsberechtigtePersonentfäliteine
Dose .Preis der DoseK . 26DieAbgabeder Milchwirdunterstrenger
Kontrolleder SchweizerHilfskommissiondurchgeführt ,wel-¬
che besonderes Sommentdarauf legt ,dass die Milchnurfür
den Konsun der Bezugsberechtigten verwendet wird .Eine Um¬

gehungdieser Verfügungwirdnachdenbestehendengesetz-¬
lichen Vorschriftenstrengebestraft .
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